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§ 1 Was ist Gegenstand der Versicherung und unter 

welchen Voraussetzungen leisten wir? 
 
(1) Allgemeines 
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus 
dem Versicherungsschein, schriftlichen Vereinbarungen, 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und den ge-
setzlichen Regelungen auch nicht versicherungsrechtlicher 
Art. 
 
(2) Beistandsleistung und Entschädigung 
 
Wir erbringen Beistandsleistungen bzw. leisten Entschädi-
gung in folgenden Notfällen, die einer der versicherten 
Personen während der Reise zustoßen: 
 
- Krankheit/Unfall (§ 2) 

- Tod (§ 3) 
- Such-, Rettungs- und Bergungskosten (§ 4 Abs. 1) 
- Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 2) 
- Verlust von Reisezahlungsmitteln (§ 4 Abs. 3) 
- Verlust von Reisedokumenten (§ 4 Abs. 4) 
 
(3) Voraussetzung für unsere Leistungserbringung 
 
Voraussetzung für die Erbringung einer Beistandsleistung 
ist, dass sich die versicherte Person oder ein von ihr Beauf-
tragter bei Eintritt des Versicherungsfalls telefonisch oder in 
sonstiger Weise an uns wendet. Ersatz der versicherten 
Kosten wird unabhängig davon geleistet. Wir können aller-
dings die aufgrund der unterbliebenen Benachrichtigung 
und Abstimmung entstandenen Mehrkosten abziehen. 
 
§ 2 Wofür und in welchem Umfang leisten wir bei 

Krankheit und Unfall? 
 
(1) Ambulante Behandlung 
 
Wir informieren auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztli-
cher Versorgung. Soweit möglich, benennen wir einen 
deutsch oder englisch sprechenden Arzt. Wir stellen jedoch 
nicht den Kontakt zum Arzt selbst her. 
 
(2) Krankenhausaufenthalt 
 
Erkrankt oder erleidet die versicherte Person einen Unfall 
und wird sie deswegen in einem Krankenhaus stationär 
behandelt, erbringen wir nachstehende Leistungen: 
 
a) Betreuung 
Wir stellen über einen von uns beauftragten Arzt den Kon-
takt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und 
den behandelnden Krankenhausärzten her. Während des 
Krankenhausaufenthaltes sorgen wir für die Übermittlung 
von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf 
Wunsch sorgen wir für die Information der Angehörigen. 
 
b) Krankenbesuch 
Dauert der Krankenhausaufenthalt länger als zehn Tage, 
organisieren wir die Reise einer der versicherten Person 
nahe stehenden Person zum Ort des Krankenhausaufent-
haltes und von dort zurück zum Wohnort und übernehmen 
die Kosten für das Transportmittel. Die Kosten des Aufent-
halts sind nicht versichert. 
 
c) Garantie/Abrechnung 
Wir geben gegenüber dem Krankenhaus, soweit erforder-
lich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu 13.000 EUR ab. 
Wir übernehmen namens und im Auftrage der versicherten 
Person die Abrechnung mit dem Krankenversicherer bzw. 
sonstigen Dritten, die zur Kostentragung der stationären 
Behandlung verpflichtet sind. Soweit die von uns veraus-
lagten Beträge nicht von einem Krankenversicherer oder 
Dritten übernommen werden, sind sie von der versicherten 
Person binnen eines Monats nach Rechnungsstellung an 
uns zurückzuzahlen. 
 
(3) Krankenrücktransport 
 
Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisie-
ren wir den Rücktransport mit medizinisch adäquaten 
Transportmitteln (einschließlich Ambulanzflugzeug) an den 
Wohnort der versicherten Person bzw. in das dem Wohnort 
nächstgelegene Krankenhaus. Wir übernehmen die gegen-
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über der ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden 
Mehrkosten. 
 
§ 3 Wofür und in welchem Umfang leisten wir bei 

Tod? 
 
(1) Bestattung im Ausland 
 
Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisieren wir 
auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im Ausland 
und übernehmen hierfür die Kosten. 
 
(2) Überführung 
 
Wahlweise zu Abs. 1 organisieren wir die Überführung des 
Verstorbenen zum Bestattungsort in der Bundesrepublik 
Deutschland und übernehmen hierfür die Kosten. 
 
§ 4 Wofür und in welchem Umfang leisten wir bei 

sonstigen Notfällen? 
 
(1) Such-, Rettungs- und Bergungskosten 
 
Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie 
deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstat-
ten wir hierfür die Kosten bis zu 3.000 EUR. 
 
(2) Strafverfolgungsmaßnahmen 
 
Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, 
sind wir bei der Beschaffung eines Anwalts und eines Dol-
metschers behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende 
Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten verauslagen 
wir bis zu einem Gegenwert von 3.000 EUR. Zusätzlich 
verauslagen wir bis zu einem Gegenwert von 13.000 EUR 
die von den Behörden eventuell verlangte Strafkaution. 
 
Die versicherte Person hat die verauslagten Beträge un-
verzüglich nach Erstattung durch die Behörde oder das 
Gericht, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten 
nach Auszahlung, an uns zurückzuzahlen. 
 
(3) Verlust von Reisezahlungsmitteln 
 
Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Rei-
sezahlungsmittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder sons-
tigem Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, stellen 
wir den Kontakt zur Hausbank der versicherten Person her. 
Sofern erforderlich, sind wir bei der Übermittlung eines von 
der Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages an die 
versicherte Person behilflich. 
 
Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stun-
den nicht möglich, stellen wir der versicherten Person einen 
Betrag bis zu 2.000 EUR zur Verfügung. Dieser ist binnen 
eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe 
an uns zurückzuzahlen. 
 
(4) Verlust von Reisedokumenten 
 
Bei Verlust von Reisedokumenten aufgrund von Diebstahl, 
Raub oder sonstigem Abhandenkommen sind wir bei der 
Ersatzbeschaffung behilflich und übernehmen bei Aus-
weispapieren die amtlichen Gebühren. 
 
§ 5 Welchen örtlichen Geltungsbereich hat der Versi-

cherungsschutz?  
 
(1) Örtlicher Geltungsbereich 
 

Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, 
die während der versicherten Reise außerhalb der Bundes-
republik Deutschland eintreten. 
 
(2) Sondervereinbarung zum örtlichen Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz kann auf die Länder beschränkt 
werden, die im Versicherungsschein genannt sind.  
 
§ 6 Welche Dauer hat der Versicherungsvertrag und 

wie wird das Versicherungsjahr berechnet? 
 
(1) Vertragsdauer 
 
Der Vertrag wird pro Person und Tarif erstmals für ein Ver-
sicherungsjahr abgeschlossen. Er verlängert sich still-
schweigend um je ein Jahr, sofern er nicht gemäß § 14 bis 
§ 16 gekündigt wird. 
 
(2) Berechnung des Versicherungsjahres  
 
Das erste Versicherungsjahr rechnet vom Versicherungs-
beginn an und endet am 31. Dezember des betreffenden 
Kalenderjahres. Die folgenden Versicherungsjahre fallen 
mit dem Kalenderjahr zusammen. 
 
§ 7 Wer ist versichert? 
 
Versichert sind die im Versicherungsschein genannten 
Personen.  
 
Die Versicherung gilt nur für Personen, die ihren Wohnsitz 
und ständigen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. 
 
§ 8 Welche Risikoausschlüsse gelten? 
 
Versicherungsschutz wird nicht gewährt: 
 
- für Schäden, die durch Aufruhr, Terror, innere Unru-

hen, Kriegsereignisse, Kernenergie (der Ersatz die-
ser Schäden richtet sich ausschließlich nach dem 
Atomgesetz), Verfügungen von hoher Hand oder 
Erdbeben unmittelbar oder mittelbar verursacht wor-
den sind. Wird die versicherte Person von einem 
dieser Ereignisse überrascht, besteht Versiche-
rungsschutz innerhalb der ersten 14 Tage seit erst-
maligem Ausbrechen, soweit uns eine Leistung mög-
lich ist; 

- wenn der Versicherungsfall für die versicherte Per-
son mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehbar war. 

 
§ 9 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 
(1) Abhängigkeit des Beginns von der rechtzeitigen Zah-
lung des Erstbeitrages 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt (Versicherungsbe-
ginn), wenn Sie den ersten Beitrag rechtzeitig im Sinne von 
§ 10 Abs. 2 a) zahlen.  
 
(2) Weitere Voraussetzungen für den Beginn des Versiche-
rungsschutzes bzw. für unsere Leistungspflicht  
 
Der Versicherungsschutz beginnt jedoch nicht vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages. Der Abschluss des 
Versicherungsvertrages erfolgt insbesondere durch Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer schriftlichen An-
nahmeerklärung.  
 
Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungs-
schutzes eingetreten sind, besteht keine Leistungspflicht.  
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Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Erstbeitrages gilt § 11 
Abs. 1 Satz 2. 
 
§ 10 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beach-

ten?  
 
(1) Zahlungsweise 
 
Die Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie als laufende 
Monatsbeiträge zahlen. 
 
(2) Fälligkeit der Versicherungsbeiträge 
 
a) Erster Beitrag 
 
Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss des 
Vertrages zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, 
dass die Versicherung erst später beginnen soll, wird der 
Beitrag erst zu diesem Zeitpunkt fällig.  
 
b) Folgebeiträge 
 
Die Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten fällig, 
wenn nichts anderes vereinbart ist. 
 
(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung 
 
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit 
unverzüglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht. 
 
Wenn vereinbart ist, dass der Beitrag von einem Konto 
eingezogen wird (Lastschriftverfahren), ist die Beitragszah-
lung rechtzeitig, wenn wir den Beitrag bei Fälligkeit einzie-
hen können und der Kontoinhaber einer berechtigten Ein-
ziehung nicht widerspricht.  
 
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und 
Sie dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nach-
dem wir Sie in Textform zur Zahlung aufgefordert haben.  
 
(4) Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens bei fehl-
geschlagenem Einzug 
 
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und 
Sie dies zu vertreten haben, können wir für die Zukunft 
verlangen, dass Zahlungen nur noch außerhalb des Last-
schriftverfahrens erfolgen.  
 
(5) Übermittlungsrisiko 
 
Die Übermittlung des Beitrages erfolgt auf Ihre Gefahr und 
Ihre Kosten. 
 
§ 11 Was gilt, wenn Sie den ersten Beitrag nicht recht-

zeitig zahlen? 
 
(1) Gefährdung des Versicherungsschutzes 
 
Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der recht-
zeitigen Zahlung des Beitrages (siehe § 9 Abs. 1) abhän-
gig. Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt 
der Versicherungsschutz daher erst zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie den Beitrag zahlen. Für Versicherungsfälle, die in 
der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
haben. 
 
Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 

diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages hinge-
wiesen haben. 
 
(2) Unsere Rücktrittsmöglichkeit  
 
Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, können wir 
vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung nicht 
bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. 
 
§ 12 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-

zeitig zahlen? 
 
(1) Verzug 
 
Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, geraten Sie 
ohne weitere Zahlungsaufforderung in Verzug. Ein Verzug 
tritt nicht ein, wenn die Zahlung aufgrund eines Umstandes 
unterbleibt, den Sie nicht zu vertreten haben.  
 
Im Verzugsfall sind wir berechtigt, Ersatz des uns durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 
(2) Fristsetzung 
 
Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können wir 
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist set-
zen. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
betragen. Die Fristsetzung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge zu den Beiträgen, Zinsen und Kos-
ten im Einzelnen beziffert. 
 
(3) Kein Versicherungsschutz bei erfolglosem Fristablauf 
 
Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten Zah-
lungsfrist eintreten, besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalles noch mit 
der Zahlung der Beiträge, Zinsen oder Kosten in Verzug 
befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der 
Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.  
 
(4) Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf 
 
Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder 
Kosten in Verzug befinden. 
 
Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir können die 
Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. Sie wird 
dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn Sie 
zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in Verzug 
sind. Auf diese Rechtsfolge werden wir Sie ebenfalls hin-
weisen. 
 
(5) Fortbestand der Versicherung bei Zahlung des Beitra-
ges nach Kündigung 
 
Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch 
nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden 
ist. Die Nachzahlung kann nur innerhalb eines Monats nach 
der Kündigung oder, wenn die Kündung bereits mit der 
Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf erfolgen. Zahlen Sie innerhalb dieses 
Zeitraumes, wird die Kündigung unwirksam und der Vertrag 
besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz. 
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§ 13 Welche Zahlung schulden Sie uns bei vorzeitiger 
Beendigung oder Nichtigkeit des Vertrages? 

 
Wird der Vertrag vorzeitig beendet, können wir - soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt - nur den Teil des Beitra-
ges verlangen, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat. 
 
Andere gesetzliche Bestimmungen gelten insbesondere, 
wenn wir wegen einer Verletzung Ihrer Anzeigepflicht vom 
Vertrag zurücktreten oder ihn wegen arglistiger Täuschung 
anfechten. In diesen Fällen können wir den vereinbarten 
Beitrag bis zum Zugang unserer Rücktritts- oder Anfech-
tungserklärung verlangen. Dies gilt auch, wenn der Versi-
cherungsschutz in diesen Fällen rückwirkend entfällt. 
 
Treten wir wegen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten 
Beitrages vom Vertrag zurück, können wir eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen. 
 
§ 14 Unter welchen Voraussetzungen können Sie kün-

digen? 
 
(1) Schriftform Ihrer Kündigungserklärung 
 
Jede Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch Sie 
muss in Schriftform erfolgen. Die Schriftform ist nur durch 
eine eigenhändig unterzeichnete, schriftliche Erklärung 
erfüllt. Für die Unterzeichnung ist die Unterschrift mit dem 
Namen am Ende der Erklärung notwendig.  
 
(2) Kündigungszeitpunkt und -frist 
 
Sie können das Versicherungsverhältnis zum Ende eines 
jeden Versicherungsjahres, mit einer Frist von drei Mona-
ten kündigen. 
 
§ 15 Unter welchen Voraussetzungen können wir kün-

digen? 
 
Wir können das Versicherungsverhältnis zum Ende eines 
jeden Versicherungsjahres, mit einer Frist von drei Mona-
ten in Schriftform (siehe § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3) kündi-
gen. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche 
Kündigungsrecht bleiben unberührt. 
 
§ 16 Unter welchen Voraussetzungen kann die Versi-

cherung nach Eintritt des Versicherungsfalles ge-
kündigt werden? 

 
Nach dem Eintritt des Versicherungsfalles kann jede Ver-
tragspartei das Versicherungsverhältnis kündigen. Die 
Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen 
Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die Ent-
schädigung zugehen. Die Kündigung nach dieser Vorschrift 
bedarf der Schriftform (siehe § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3).  
 
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit Zugang wirksam. 
Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der 
laufenden Versicherungsperiode wirksam wird. 
 
Kündigen wir, wird unsere Kündigung einen Monat nach 
Zugang bei Ihnen wirksam. 
 
§ 17 Unter welchen Voraussetzungen gehen Ansprüche 

gegen Dritte auf uns über und was ist dabei zu 
beachten? 

 
(1) Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so 
geht dieser Anspruch auf uns über, soweit wir den Schaden 
ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil gel-
tend gemacht werden. 
 
(2) Obliegenheiten bzgl. Ersatzansprüchen 
 
Sie haben einen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren. Nachdem 
der Ersatzanspruch auf uns übergegangen ist, sind Sie 
ferner verpflichtet, bei der Durchsetzung des Anspruchs 
durch uns mitzuwirken, soweit dies erforderlich ist.  
 
Verletzen Sie Ihre Obliegenheiten vorsätzlich, sind wir 
insoweit nicht zur Leistung verpflichtet, als wir infolgedes-
sen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können.  
 
Können wir von dem Dritten keinen Ersatz verlangen, weil 
Sie Ihre Obliegenheiten grob fahrlässig verletzt haben, so 
sind wir insoweit nicht gänzlich leistungsfrei, sondern be-
rechtigt, unsere Leistung nach der Schwere Ihres Ver-
schuldens zu kürzen. Eine Kürzung unterbleibt, wenn Sie 
nachweisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
(3) Ansprüche der versicherten Person  
 
Abs. 1 bis 2 gilt gleichermaßen, wenn die Ersatzansprüche 
der versicherten Person zustehen.  
 
§ 18 Welche Obliegenheiten sind zu beachten? 
 
(1) Schadenminderung 
 
Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minde-
rung des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu 
unterlassen, die der Genesung hinderlich sind. 
 
(2) Erteilung von Auskünften 
 
Die versicherte Person hat uns jede zumutbare Untersu-
chung über Ursache und Höhe unserer Leistungspflicht zu 
gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft zu erteilen, Origi-
nal-Belege einzureichen. 
 
§ 19 Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverlet-

zungen? 
 
(1) Auswirkungen von Obliegenheitsverletzungen auf unse-
re Leistungspflicht 
 
Eine Obliegenheitsverletzung kann Auswirkungen auf un-
sere Leistungspflicht haben.  
 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vor-
sätzlich, so besteht insoweit kein Versicherungsschutz. 
Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag grob 
fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen. 
Die Kürzung richtet sich nach der Schwere Ihres Verschul-
dens. Eine Kürzung unterbleibt, wenn Sie nachweisen, 
dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sind 
wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie uns 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-

sicherungsfalles 
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht 
 



    5 von 6  

ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit 
arglistig verletzt haben.  
 
Verletzen Sie eine Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit, die Sie nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfül-
len haben, können wir uns auf vollständige oder teilweise 
Leistungsfreiheit nur berufen, wenn wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.  
 
Gegebenenfalls werden wir die verauslagten Beträge bin-
nen eines Monats in einer Summe von der versicherten 
Person zurückfordern. 
 
(2) Die Kenntnis und das Verhalten der versicherten Per-
son stehen Ihrer Kenntnis und Ihrem Verhalten gleich. 
 
§ 20 Welche besonderen Verwirkungsgründe gelten? 
 
Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
 
(1) die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat; 
 
(2) die versicherte Person uns arglistig über Ursachen zu 
täuschen versucht, die für den Grund oder für die Höhe der 
Leistung von Bedeutung sind. 
 
§ 21 Wann werden nach dem Gesetz unsere Geldleis-

tungen fällig? 
 
(1) Fälligkeit unserer Geldleistung 
 
Unsere Geldleistungen erbringen wir, nachdem wir die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges 
unserer Leistung notwendigen Erhebungen abgeschlossen 
haben. 
 
(2) Anspruch auf Abschlagszahlung 
 
Haben wir diese Erhebungen nicht innerhalb eines Monats 
nach Anzeige des Versicherungsfalles abgeschlossen, so 
können Sie Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags 
verlangen, den wir voraussichtlich mindestens zu zahlen 
haben. Verzögern sich jedoch unsere Erhebungen durch 
Ihr Verschulden, verlängert sich die Monatsfrist entspre-
chend. 
 
§ 22 Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche nach 

dem Gesetz? 
 
(1) Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelun-
gen 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
gemäß § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in drei 
Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und Unterbrechung 
der Verjährung bestimmen sich nach §§ 195 bis 213 BGB. 
 
(2) Hemmung der Verjährung während unserer Leistungs-
prüfung 
 
Haben Sie einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag 
bei uns angemeldet, ist die Verjährung bis zu dem Zeit-
punkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in 
Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zugeht. 
 
§ 23 Welches Recht findet Anwendung? 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht 
 

§ 24 Wo können Ansprüche gerichtlich geltend ge-
macht werden? 

 
(1) Örtlich zuständiges Gericht für Klagen des Versiche-
rungsnehmers 
 
Sie können aus dem Versicherungsverhältnis bei dem 
Gericht Klage erheben, das für unseren Geschäftssitz oder 
für unsere Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig 
ist.  
 
Sie können auch bei dem deutschen Gericht Klage erhe-
ben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren 
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben. 
 
Wenn Sie eine juristische Person sind, bestimmt sich das 
zuständige deutsche Gericht nach Ihrem Geschäftssitz. 
Sofern nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, 
können Sie Klagen auch dort erheben. 
 
(2) Örtlich zuständiges Gericht für Klagen des Versicherers 
 
Wir können Klagen aus dem Versicherungsverhältnis ge-
gen Sie bei dem Gericht erheben, in dessen Bezirk Sie zur 
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein 
Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Wenn Sie eine juristische Person sind, bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach Ihrem Geschäftssitz. 
 
(3) Unbekannter Wohn- oder Geschäftssitz des Versiche-
rungsnehmers 
 
Ist Ihr Wohnsitz im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
und ist auch kein gewöhnlicher Aufenthaltsort in Deutsch-
land bekannt, können sowohl Sie als auch wir Klagen im 
Zusammenhang mit dem Versicherungsverhältnis aus-
schließlich bei dem Gericht erheben, das für unseren Ge-
schäftssitz oder für unsere Sie betreuende Niederlassung 
örtlich zuständig ist. Dies gilt entsprechend, wenn Sie eine 
juristische Person sind und Ihr Geschäftssitz unbekannt ist. 
 
(4) Versicherungsnehmer außerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz 
 
Haben Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohn- 
oder Geschäftssitz nicht in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Gemeinschaft, Island, Norwegen oder der Schweiz, 
können sowohl Sie als auch wir Klagen im Zusammenhang 
mit dem Versicherungsverhältnis ausschließlich bei dem 
Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder für 
unsere Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 
 
(5) Schädigendes Ereignis im Ausland 
 
Haben Sie bei Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, und tritt ein 
versichertes schädigendes Ereignis im Ausland ein, so 
können Klagen in diesem Zusammenhang nur vor einem 
deutschen Gericht erhoben werden. Sie können Klagen an 
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder 
eine Sie betreuende deutsche Niederlassung örtlich zu-
ständig ist. Wahlweise können Sie auch an dem Gericht 
klagen, das für Ihren deutschen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort in Deutschland zuständig ist. 
 
Haben Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland, so können wir 
nur an dem für diesen Ort zuständigen Gericht Klage erhe-
ben. 
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Haben Sie nach Vertragsschluss ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort in ein anderes Land verlegt, 
können wir an dem Gericht Klage erheben, das für Ihren 
letzten uns bekannten deutschen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort zuständig ist. 
 
§ 25 Wie hoch ist der Beitrag? 
 
Der Beitrag beträgt pro versicherte Person monatlich  
0,51 EUR. 
 
§ 26 Wo erhalten Sie Informationen im Schadenfall? 
 
Bei Notfällen im Ausland im Rahmen von Tarif R 40 können 
Sie 24 Stunden täglich Hilfe unter folgender Nummer erhal-
ten: 
 
Telefon: 0049 89 6785-1234 


